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reiten den Uebertritt zur zweiten Kompagnie

vor, welche in der Glühlampenfabrik und im

Schützenhaus in Kantonnementen liegt. Hier
wird der Rekonvaleszent durch sich steigernde

Marschübnngen, Gewehrschule und militärische

Exerzitien zur Feldtüchtigkeit herangezogen.

Dieser Uebergang soll die im Felde stehende

Truppe vollkommen von den Nachwehen

einer durchgemachten Krankheit des Zurück-

kehrenden entlasten und den Mann seinen

Kameraden völlig gleichstellen. Die Zweck-

Mäßigkeit dieser Nckonvaleszentenkompagnie

ist in die Augen springend. Der zurückkeh-

rcnde Soldat rückt zur Truppe als selb-

tüchtiger Milize, dessen Leistungsfähigkeit den

andern nicht nachstellt.

Die chirurgische Abteilung der Etappen-

sanitätSanstalt Ölten und deren zahnärztliche

Klinik erfüllten nicht nur eine militärische

Aufgabe. Die Kröpfe, Brüche und Schad-
haftigkeit der Zähne sind schon im vormili-
tärischen Leben erworben worden. Gleichwohl
werden sie im Sinne der militärischen Ver-
sicherungsgesetzc behandelt, und so stellt der

gegenwärtige Dienst auch wieder feldtüchtige
Leute für die Zivilzeit her. Das ist ein schä-

tzenSwerter Vorteil für das ganze Land. Die
Art und Weise, wie die Herstellung der er-

krankten Mannschaft durch die Militärmedizin
erfolgt, die Tatsache, daß sich die Militär-
sanität den gegenwärtigen Mobilisationsbe-
dürfnissen gewachsen zeigte, sie werden zur
gesunden Folge haben, daß der schweizerischen

Acrzteschaft der ihr gebührende Ruhm zuteil
wird und ihrer Mannschaft die ihr oft ver-

sagte hohe Achtung als tüchtiges Glied der

eidgenössischen Armee.

u. ZU.) 5k.

5àei2srilàr Militärlanitätzversin.

Aus 6sn Vsrkicincklungsn ckss lentrcilvoànà.
Die wiedergewählten Mitglieder des Zentralvorstandes behalten die gleichen Aemter

wie für das Jahr 1914 bei.

Der Entwurf zum Protokoll der Delegiertenversammlung liegt vor. Nach Bereinigung

soll es möglichst bald im „Roten Kreuz" veröffentlicht werden.

Die Anregung der Sektionen Zürich, Winterthur und Lausanne betreffend Reduktion,

eventuell Erlaß der Mitgliedcrbeiträge an die Zentralkasse Pro 1914 wird besprochen. Durch
ein Zirkular sollen bei den Sektionen Erhebungen über die Kassenvcrhältnisse gemacht und

von Fall zu Fall entschieden werden.

Im gleichen Zirkular sollen unsere Mitglieder aufgefordert werden, sich nach Möglich-
keit dem Mannschaftsdcpot der Sanitätstruppen znr Verfügung zu stellen.

Die Kreispostdirektion Basel macht auf einen Fall von Mißbrauch der Portofreimarken

aufmerksam. Bei diesem Anlaß machen wir wiederholt darauf aufmerksam, daß die Freimarken

nur zu offiziellen Vereinskorrcspondenzen und nicht für Korrespondenzen privater Natur

dürfen verwendet werden. Zuwiderhandlungen werden mit dem Entzug der Portofreimarken

geahndet.
llcimsns à IsntralkomitsöZ à lcimei?. Hlilitcirlclliitàvereins,

Der Präsident: Der Sekretär:
U. llcibkcirt. kenksrt.
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